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Wichtige neue Entscheidung 

 
Ausländerrecht: Entscheidung über die Länge der Frist für das Einreise- und Aufenthalts-
verbot liegt im (pflichtgemäßen) Ermessen der Behörde 
 
§ 11 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 AufenthG, Art. 11 Abs. 2, Art. 13 RL 2008/115/EG, §§ 113, 114, 
142 Abs. 1 VwGO 
 
Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots 
Ermessensentscheidung  
Gerichtliche Kontrolle 
Bescheidungsurteil 
 
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.02.2017, Az. 1 C 27.16 
 
 
 
 
Leitsatz: 

Die Ausländerbehörde hat bei der Befristung des mit einer Ausweisung verbundenen ge-

setzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots seit Inkrafttreten des § 11 Abs. 3 Satz 1 Auf-

enthG durch das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeen-

digung vom 27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386) über die Länge der Frist nach Ermessen zu 

entscheiden.  



 

Hinweis: 

Nachdem die Frage, ob die Entscheidung über die Länge der Befristung des Einreise- und 

Aufenthaltsverbots gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG in der seit 01.08.2015 geltenden 

Fassung im Ermessen der zuständigen Ausländerbehörde steht oder eine gebundene 

Entscheidung ist, in der obergerichtlichen Rechtsprechung bislang nicht einheitlich beant-

wortet wurde, hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nun für höchstrichterliche Klä-

rung gesorgt. 

 

Der VGH Baden-Württemberg hatte dazu mit Urteil vom 09.12.2015 (Az. 11 S 1857/15, 

juris Rn. 25 ff.) entschieden, dass die Entscheidung über die Länge der Frist für das Ein-

reise- und Aufenthaltsverbot – jedenfalls in Bezug auf die Rechtsfolgen einer Aus- 

weisung – auch nach der Änderung des § 11 AufenthG ab 01.08.2015 eine gebundene 

Entscheidung darstelle. 

Demgegenüber hatte der 10. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) 

dazu in seinen Urteilen vom 25.08.2015 (Az. 10 B 13.715, juris Rn. 25), 28.06.2016 (Az. 

10 B 15.1854, juris Rn. 49) und 12.07.2016 (Az. 10 BV 14.1818, juris Rn. 63 ff.), von uns 

als „Wichtige neue Entscheidungen“ veröffentlicht, die Auffassung vertreten, dass seit In-

krafttreten der Neufassung des § 11 AufenthG am 01.08.2015 die Entscheidung über die 

Länge der Frist für das Einreise- und Aufenthaltsverbot im Ermessen der Ausländerbehör-

de stehe, wobei sich die Dauer der Sperrfrist an verfassungs-, unions- und völkerrechtli-

chen Wertentscheidungen messen lassen müsse. 

 

Das BVerwG hat nun die Revision eines Klägers gegen ein Urteil des OVG Münster vom 

10.05.2016 zurückgewiesen und damit im Ergebnis auch die Auffassung des BayVGH be-

stätigt. Es geht davon aus, dass § 11 Abs. 3 AufenthG in seiner aktuellen Fassung hin-

sichtlich der Länge der festzusetzenden Frist ausdrücklich bestimmt, dass die Ausländer-

behörde hierüber im Rahmen der gesetzlichen Vorgabe nach Ermessen zu entscheiden 

habe und diese gesetzgeberische Entscheidung auch mit höher- und vorrangigem Recht 

zu vereinbaren sei.  

Soweit das BVerwG in früheren Entscheidungen (z.B. Urteil vom 14.02.2012, Az. 1 C 7.11, 

juris; Urteil vom 10.07.2012, Az. 1 C 19.11, juris; Urteil vom 06.03.2014, Az. 1 C 2.13  

– juris Rn. 11) die Auffassung vertreten habe, dass es sich bei der Bemessung der Frist 

nach Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2011 um eine gebundene Ent-



scheidung gehandelt habe, sei dies vor dem Hintergrund des seinerzeit offenen Wortlauts 

der Vorschrift mit dessen unionsrechtlicher Prägung durch die sog. Rückführungsrichtlinie 

(RL 2008/115/EG) und der Bedeutung der Befristung für die Verhältnismäßigkeit der Auf-

enthaltsbeendigung geschehen (Rn. 19). 

 

Die Notwendigkeit einer gebundenen Entscheidung ergebe sich weder aus der Rückfüh-

rungsrichtlinie noch aus dem Umstand, dass es sich bei der Ausweisung nach § 53 

Abs. 1 AufenthG mittlerweile um eine gebundene Entscheidung mit einer tatbestandsbe-

zogenen Abwägung handele. Dies zwinge den Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht 

zu einer Regelung, nach der dies auch in Bezug auf die Dauer der mit der Ausweisung 

verbundenen gesetzlichen Rechtsfolgen der Fall sein müsse, denn auch bei einer Ermes-

sensentscheidung sei die Frage der Verhältnismäßigkeit (auf der Rechtsfolgenseite) zu 

beachten 

(Rn. 22). 

 

Zugleich stellt das BVerwG fest, dass das Erfordernis einer Ermessensentscheidung 

nichts am behördlichen Prüfprogramm ändere (so auch bereits der BayVGH in seinen Ur-

teilen vom 25.08.2015 (Az. 10 B 13.715), 28.06.2016 (Az. 10 B 15.1854) und 12.07.2016 

(Az. 10 BV 14.1818)).  

Die vom BVerwG (Urteil vom 10.07.2012, Az. 1 C 19.11, juris Rn. 42; Urteil vom 

14.05.2013, Az. 1 C 13.12, juris Rn. 32 f.) entwickelten Grundsätze zur Bestimmung der 

Länge der Frist im Wege einer Zwei-Schritt-Prüfung gelten auch im Rahmen der geänder-

ten Fassung des § 11 AufenthG fort. 

 

Für die behördliche Praxis ist von Bedeutung, dass – da für die gerichtliche Überprüfung 

der Befristungsentscheidung auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten münd-

lichen Verhandlung oder Entscheidung des Tatsachengerichts abzustellen ist – eine Pflicht 

zur ständigen verfahrensbegleitenden Kontrolle der Rechtmäßigkeit ihrer Befristungsent-

scheidung und ggf. zur Ergänzung ihrer Ermessenserwägungen auch während des ge-

richtlichen Verfahrens besteht (Rn. 23 a.E.). 

 

 

Saager-Frei 
Oberlandesanwältin 

 



BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

BVerwG 1 C 27.16
OVG 18 A 610/14

Verkündet
am 22. Februar 2017

...
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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hat der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2017
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Berlit,
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Dörig und 
die Richterinnen am Bundesverwaltungsgericht Fricke, Dr. Rudolph 
und Dr. Wittkopp

für Recht erkannt:

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Oberver-
waltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
10. Mai 2016 wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Revisionsverfahrens.

G r ü n d e :

I

Der Kläger begehrt die Aufhebung, hilfsweise die Befristung des mit seiner 

Ausweisung eingetretenen Einreise- und Aufenthaltsverbots auf unter vier Jah-

re.

Der Kläger, ein 1977 geborener marokkanischer Staatsangehöriger, reiste 1997 

zu Studienzwecken nach Deutschland ein. Nach Heirat einer deutschen Staats-

angehörigen erhielt er eine Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug, die 

nach Trennung von seiner Ehefrau als Aufenthaltserlaubnis nach § 31

AufenthG verlängert worden ist.

Mit Verfügung vom 24. August 2012 wies der Beklagte den Kläger für die Dauer 

von sieben Jahren aus dem Bundesgebiet aus (Ziffer 1), drohte ihm die Ab-

schiebung an (Ziffer 3 und 4), verpflichtete ihn, sich regelmäßig bei der örtlichen 

Polizeiinspektion zu melden (Ziffer 5), beschränkte seinen Aufenthalt auf das 

Gebiet des Landkreises (Ziffer 6), drohte ihm Zwangsmittel an, wenn er den 

Verpflichtungen aus Ziffer 5 und 6 nicht nachkommt (Ziffer 7), und lehnte einen 

Antrag des Klägers auf Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis ab (Ziffer 9). 
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Die Ausweisung wurde damit begründet, dass der Kläger durch Bezahlung von 

Telefonrechnungen für einen Terrorverdächtigen die Terrororganisation 

Al-Qaida unterstützt und in Sicherheitsgesprächen falsche oder unrichtige An-

gaben über seine Kontakte zu terrorverdächtigen Personen und Organisationen 

gemacht habe.

Die gegen diese Verfügung erhobene Klage hatte beim Verwaltungsgericht kei-

nen Erfolg. Im Berufungsverfahren wandte sich der Kläger nur noch gegen die 

Regelungen in Ziffer 1 (Ausweisung und Befristung), 5, 6 und 7. In der mündli-

chen Verhandlung vor dem Berufungsgericht stellte der Beklagte die Auswei-

sung wegen eines zwischenzeitlich vom Kläger gestellten Asylantrags unter die 

Bedingung, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als Asyl-

berechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes abgeschlos-

sen wird oder dass eine nach den Vorschriften des Asylgesetzes erlassene Ab-

schiebungsandrohung vollziehbar geworden ist. Nach Aufhebung der Regelun-

gen Ziffer 5, 6 und 7 haben die Beteiligten den Rechtsstreit insoweit für erledigt 

erklärt.

Mit Urteil vom 10. Mai 2016 hat das Oberverwaltungsgericht auf den Hilfsantrag 

des Klägers die Befristung aufgehoben und den Beklagten verpflichtet, insoweit 

unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats neu zu entscheiden; im Üb-

rigen hat es die Berufung zurückgewiesen. Die Rechtmäßigkeit der Ausweisung 

hat es damit begründet, dass der Kläger die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

gefährde und an seiner Ausweisung nach § 54 Abs. 2 Nr. 7 AufenthG ein 

schwerwiegendes Interesse bestehe, weil er den der Unterstützung des Terro-

rismus verdächtigen "Ali" mehr als nur flüchtig kenne und diesen Umstand im 

Sicherheitsgespräch vom 31. Oktober 2011 bewusst verschwiegen habe. Für 

die Annahme eines gegenwärtigen Sicherheitsrisikos spreche, dass er nach wie 

vor nicht bereit sei, dies einzuräumen und zu erklären. Das öffentliche Interesse 

an der Ausreise des Klägers überwiege dessen Bleibeinteresse, auch wenn er 

sich seit über 18 Jahren überwiegend rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalte, die 

deutsche Sprache spreche, hier unterschiedliche Erwerbstätigkeiten ausgeübt 

habe, strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sei und unterstellt werde, 

dass er über Kontakte zu in Deutschland lebenden Personen verfüge. Er habe 
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aber auch noch erhebliche Bindungen an seinen Heimatstaat Marokko, in dem 

er den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht habe, dessen Sprache er 

beherrsche, in dem seine Eltern, fünf Geschwister und sein 2013 geborenes 

Kind lebten und in dem er sich angesichts seines bisherigen Werdegangs eine 

Existenzgrundlage aufbauen könne. Auch dem Umstand, dass er eine deutsche 

Staatsangehörige heiraten wolle, komme angesichts des überwiegenden Aus-

weisungsinteresses keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Bezüglich der Be-

fristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots bestehe ein Anspruch auf Neube-

scheidung, da die festgesetzte Frist von sieben Jahren zu lang sei. Die Tatbe-

standsvoraussetzungen für eine Aufhebung des Verbots nach § 11 Abs. 4

Satz 1 AufenthG lägen nicht vor. Über die Länge der Frist sei nach § 11 Abs. 3

Satz 1 AufenthG nach Ermessen zu entscheiden. Dies sei mit höherrangigem 

Recht vereinbar. Die bei der Fristbestimmung einzuhaltenden unions-, verfas-

sungs- und menschenrechtlichen Vorgaben stellten ebenso wie der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit eine gesetzliche Ermessensgrenze dar, deren Einhal-

tung nach § 114 VwGO gerichtlich überprüfbar sei. Unerheblich sei, dass der 

Behörde bei der Ausweisung kein Ermessen zustehe. Auch der Richtlinie 

2008/115/EG sei nicht zu entnehmen, dass ein Ermessensspielraum bei der 

Fristbemessung unionsrechtswidrig wäre. Für eine über fünf Jahre andauernde 

Frist fehle es aber an einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung. Der Kläger sei strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, 

ihm sei nur eine vereinzelte Falschangabe anzulasten, die mehrere Jahre zu-

rückliege und der kein gesteigertes Gewicht zukomme. Bei der Neubestimmung 

habe sich der Beklagte deshalb im Fristrahmen von bis zu fünf Jahren zu be-

wegen, wobei eine Frist von mehr als vier Jahren nach den Umständen des 

Falles kaum vertretbar sein dürfte. Im Übrigen seien das Gewicht des Auswei-

sungsinteresses und der mit der Ausweisung verfolgte Zweck zu berücksichti-

gen. Bei einer spezialpräventiv motivierten Ausweisung bedürfe es der prognos-

tischen Einschätzung, wie lange das der Ausweisung zugrunde liegende Ver-

halten das öffentliche Interesse an der Gefahrenabwehr zu tragen vermöge. Die 

sich an der Erreichung des Ausweisungszwecks orientierende Frist müsse sich 

an höherrangigem Recht messen und ggf. relativieren lassen. Dabei seien ins-

besondere die in § 53 Abs. 2, § 55 AufenthG genannten schutzwürdigen Belan-

ge in den Blick zu nehmen. Die Abwägung sei nach Maßgabe des Grundsatzes 
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der Verhältnismäßigkeit auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalls im 

Zeitpunkt der Behördenentscheidung vorzunehmen und in einem sich anschlie-

ßenden gerichtlichen Verfahren unter Kontrolle zu halten.

Das Berufungsgericht hat die Revision zugelassen, soweit sich die Klage auf 

die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots bezieht. Eine Beschwerde 

gegen die Nichtzulassung der Revision hinsichtlich der Ausweisung hat der er-

kennende Senat mit Beschluss vom 10. August 2016 - 1 B 92.16 - verworfen.

Der Kläger begehrt mit seiner Revision die Verpflichtung des Beklagten zur 

Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots, hilfsweise zur Befristung auf 

unter vier Jahre. Das Berufungsgericht hätte nicht zur Neubescheidung ver-

pflichten dürfen, sondern selbst eine kürzere Frist bestimmen müssen. Soweit 

§ 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG der Behörde einen Entscheidungsspielraum ein-

räume, sei dies mit höherrangigem Recht, insbesondere mit dem Unionsrecht, 

nicht zu vereinbaren.

Der Beklagte verteidigt die angegriffene Entscheidung.

Der Kläger ist im Juli 2016 nach Marokko zurückgekehrt. Mit Bescheid vom 

24. November 2016 hat der Beklagte das Einreise- und Aufenthaltsverbot auf 

den 25. Juli 2020 befristet.

II

Die Revision des Klägers hat keinen Erfolg. Gegenstand des Revisionsverfah-

rens ist nur die Frage, ob der Kläger hinsichtlich des mit seiner Ausweisung 

kraft Gesetzes eingetretenen Einreise- und Aufenthaltsverbots - über den Be-

scheidungsausspruch des Berufungsgerichts hinaus - einen Anspruch auf Ver-

pflichtung des Beklagten zur Aufhebung, hilfsweise zur Festsetzung einer Frist 

von unter vier Jahren hat. Dieses Begehren hat sich nicht dadurch erledigt, 

dass der Beklagte - in Umsetzung der vom Berufungsgericht ausgesprochenen 

Verpflichtung zur Neubescheidung - das Einreise- und Aufenthaltsverbot inzwi-

schen auf vier Jahre seit der Ausreise festgesetzt hat. 
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Soweit der Kläger primär die Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots 

erstrebt, ist die Revision mangels Zulassung nicht statthaft (1.). Hinsichtlich des 

auf Befristung gerichteten Hilfsantrags ist sie zwar zulässig, aber unbegründet. 

Das Berufungsurteil verstößt insoweit nicht gegen revisibles Recht (§ 137 

Abs. 1 VwGO). Der Kläger hat keinen Anspruch auf Festsetzung einer bestimm-

ten Frist von weniger als vier Jahren, da die Befristung im Ermessen der Aus-

länderbehörde liegt und die Voraussetzungen für eine Ermessensverdichtung 

zu seinen Gunsten nicht vorliegen (2.).

Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung der klägerischen Begehren ist grund-

sätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-

handlung des Berufungsgerichts. Rechtsänderungen während des Revisions-

verfahrens sind allerdings zu beachten, wenn das Berufungsgericht - entschie-

de es anstelle des Bundesverwaltungsgerichts - sie zu berücksichtigen hätte 

(stRspr, vgl. Urteil vom 6. März 2014 - 1 C 2.13 - Buchholz 402.242 § 25 

AufenthG Nr. 20 Rn. 6). Maßgeblich sind deshalb die Bestimmungen des

Aufenthaltsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I

S. 162), zuletzt geändert durch das am 29. Dezember 2016 in Kraft getretene 

Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und 

in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

(AuslPersGrSiuSHRegG) vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3155). Durch die 

während des Revisionsverfahrens eingetretenen Gesetzesänderungen hat sich 

die Rechtslage hinsichtlich der hier maßgeblichen Regelungen in § 11 

AufenthG aber nicht geändert.

1. Die Revision ist hinsichtlich der vom Kläger mit seinem Hauptantrag begehr-

ten Verpflichtung des Beklagten zur Aufhebung des Einreise- und Aufenthalts-

verbots mangels Zulassung nicht statthaft.

Das Berufungsgericht hat die Revision (nur) zugelassen, soweit sich die Klage 

auf die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots bezieht. Begründet hat 

es dies mit den in der obergerichtlichen Rechtsprechung vertretenen unter-
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12

13

14



- 7 -

schiedlichen Auffassungen zum Rechtscharakter der Befristungsentscheidung 

(UA S. 33). Damit bezieht sich die Zulassung nur auf die vom Kläger hilfsweise 

begehrte Befristung und nicht (auch) auf die vorrangig angestrebte Aufhebung 

des Einreise- und Aufenthaltsverbots. Zwar bedarf es nach dem Gesetzeswort-

laut des § 11 Abs. 4 AufenthG ("kann") auch bei der Aufhebung einer Ermes-

sensentscheidung. Die Frage des Rechtscharakters war für das Berufungsge-

richt insoweit aber nicht entscheidungserheblich, da es schon das Vorliegen der

Tatbestandsvoraussetzungen für eine Aufhebung des Einreise- und Aufent-

haltsverbots nach § 11 Abs. 4 AufenthG verneint hat. 

Die Beschränkung der Zulassung der Revision durch das Berufungsgericht ist

wirksam, weil es sich bei der Aufhebung und der Befristung des Einreise- und 

Aufenthaltsverbots prozessual um unterschiedliche Streitgegenstände handelt. 

Nach § 11 Abs. 1 AufenthG darf ein Ausländer, der - wie der Kläger - ausge-

wiesen worden ist, weder erneut in das Bundesgebiet einreisen, noch sich darin 

aufhalten, noch darf ihm, selbst im Falle eines Anspruchs nach diesem Gesetz, 

ein Aufenthaltstitel erteilt werden (Einreise- und Aufenthaltsverbot). Dieses (ge-

setzliche) Verbot ist nach § 11 Abs. 2 AufenthG gemeinsam mit der Auswei-

sungsverfügung von Amts wegen zu befristen und kann unter den Vorausset-

zungen des § 11 Abs. 4 AufenthG aufgehoben oder nachträglich verkürzt oder 

verlängert werden. Mit dieser durch das Gesetz zur Neubestimmung des Blei-

berechts und der Aufenthaltsbeendigung (AufenthBeendBlReNG) vom 27. Juli 

2015 (BGBl. I S. 1386) eingeführten Differenzierung hat der Gesetzgeber die 

Rechtsprechung des Senats aufgegriffen, wonach unter engen Voraussetzun-

gen eine vollständige Beseitigung der Wirkungen einer Ausweisung ohne vor-

herige Ausreise geboten sein kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. März 2014 

- 1 C 2.13 - Buchholz 402.242 § 25 AufenthG Nr. 20 Rn. 13 m.w.N.), und hierfür 

in § 11 Abs. 4 AufenthG eine spezielle Rechtsgrundlage geschaffen (BT-Drs.

18/4097 S. 36 f.). Seit dieser gesetzlichen Neuordnung der Regelungen zur Be-

seitigung der Wirkungen einer Ausweisung bedarf die Aufhebung des Einreise-

und Aufenthaltsverbots einer eigenständigen, von der Befristung zu trennenden 

Entscheidung, die von der Ausländerbehörde nicht nur nachträglich, sondern 

zur Wahrung schutzwürdiger Belange des Ausländers auch schon zusammen 

mit der Ausweisung getroffen werden kann.

15
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2. Hinsichtlich des auf Befristung gerichteten Hilfsantrags ist die Revision zuläs-

sig, aber unbegründet.

Der Zulässigkeit der Klage steht nicht entgegen, dass der Kläger insoweit - an-

stelle des im Berufungsverfahren gestellten Bescheidungsantrags - im Revisi-

onsverfahren auf einen Verpflichtungsantrag übergegangen ist. Diese Neufor-

mulierung des Klagebegehrens stellt keine nach § 142 Abs. 1 VwGO unzulässi-

ge Klageänderung dar (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. November 2004 - 1 C 

23.03 - BVerwGE 122, 193 = juris Rn. 10). Der Kläger hat - über die vom Beru-

fungsgericht ausgesprochene Verpflichtung der Behörde zur Neubescheidung 

hinaus - aber keinen Anspruch auf Verpflichtung zur Festsetzung einer Frist von 

unter vier Jahren.

Nach § 11 Abs. 2 AufenthG ist das mit einer Ausweisung verbundene Einreise-

und Aufenthaltsverbot von Amts wegen zu befristen. Die Frist beginnt mit der 

Ausreise und ist gemeinsam mit der Ausweisungsverfügung festzusetzen. Über 

die Länge der Frist wird nach § 11 Abs. 3 AufenthG nach Ermessen entschie-

den (Satz 1). Die Frist darf fünf Jahre nur überschreiten, wenn der Ausländer 

auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder 

wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung ausgeht (Satz 2), und soll zehn Jahre nicht überschreiten (Satz 3). 

Damit hat der Ausländer einen Anspruch auf eine Befristungsentscheidung zu-

sammen mit der Ausweisungsverfügung ("ob"). Hinsichtlich der Länge der fest-

zusetzenden Frist ("wie") bestimmt § 11 Abs. 3 AufenthG in seiner aktuellen 

Fassung ausdrücklich, dass hierüber im Rahmen der gesetzlichen Vorgabe 

nach Ermessen zu entscheiden ist, dass die Frist nur unter bestimmten Voraus-

setzungen fünf Jahre überschreiten darf und zehn Jahre nicht überschreiten 

soll. Mit dieser durch das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 

Aufenthaltsbeendigung im Jahr 2015 eingeführten Regelung hat der Gesetzge-

ber auf die Rechtsprechung des Senats reagiert, wonach die Bemessung der 

Frist nach Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes 2011 nicht mehr im 

Ermessen der Ausländerbehörde stand, es sich vielmehr um eine gebundene 
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Entscheidung handelte. Dies hat der Senat vor dem Hintergrund des seinerzeit 

offenen Wortlauts der Vorschrift mit dessen unionsrechtlicher Prägung durch 

die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitglied-

staaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger - Rückfüh-

rungsrichtlinie - (ABl. L 348 S. 98) und der Bedeutung der Befristung für die 

Verhältnismäßigkeit der Aufenthaltsbeendigung mit Blick auf Art. 2 Abs. 1 und 

Art. 6 GG sowie Art. 8 EMRK begründet (BVerwG, Urteil vom 14. Februar 2012 

- 1 C 7.11 - BVerwGE 142, 29 Rn. 31 ff.). Mit der Änderung in § 11 Abs. 3

Satz 1 AufenthG wollte der Gesetzgeber den früheren Rechtszustand wieder 

herstellen, indem er den bisher offenen Wortlaut der Vorschrift konkretisiert und 

damit klargestellt hat, dass über die Dauer der Sperrfrist im pflichtgemäßen Er-

messen der zuständigen Behörden zu entscheiden ist (BT-Drs. 18/4097 S. 36).

Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass diese gesetzge-

berische Entscheidung mit höher- und vorrangigem Recht zu vereinbaren ist. 

Die - jedenfalls in Bezug auf die Rechtsfolgen einer Ausweisung - gegenteilige 

Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim (Urteil vom 9. Dezember 

2015 - 11 S 1857/15 - InfAuslR 2016, 138 = juris Rn. 25 ff.) überzeugt im Er-

gebnis nicht (so im Ergebnis auch VGH München, Urteil vom 28. Juni 2016 

- 10 B 15.1854 - juris Rn. 49; OVG Koblenz, Urteil vom 8. November 2016 

- 7 A 11058/15 - juris Rn. 26; Hailbronner, AuslR, Stand Februar 2017, § 11 

AufenthG Rn. 72 ff.). Die Entscheidung des Senats vom 14. Februar 2012 

(BVerwG 1 C 7.11) zu § 11 AufenthG a.F. erging ausdrücklich vor dem Hinter-

grund des seinerzeit offenen Wortlauts der Vorschrift. Ihr ist nicht zu entneh-

men, dass die bei der Auslegung der damaligen Gesetzesfassung herangezo-

genen verfassungs-, unions- und menschenrechtlichen Vorgaben der gesetzli-

chen Einräumung eines behördlichen Ermessensspielraums zwingend entge-

genstehen. 

Eine gebundene Entscheidung folgt zunächst nicht aus der Richtlinie 

2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie), und zwar ungeachtet der vom Senat bis-

lang offengelassenen Frage, ob die Befristung der gesetzlichen Wirkungen der 

Ausweisung an den Bestimmungen dieser Richtlinie zu messen ist (vgl. 

20

21



- 10 -

BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012 - 1 C 19.11 - BVerwGE 143, 277 Rn. 45). 

Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 2008/115/EG enthält mit Ausnahme der grundsätz-

lich geltenden Fünfjahresfrist keine weiteren inhaltlichen Vorgaben bezüglich 

der Dauer der Frist, sondern schreibt nur die Berücksichtigung der jeweiligen 

Umstände des Einzelfalls vor. Hierzu bedarf es nicht zwingend einer gebunde-

nen Entscheidung. Auch dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach 

Art. 13 der Richtlinie 2008/115/EG ist nicht zu entnehmen, dass der Ausländer-

behörde vom nationalen Gesetzgeber kein Ermessensspielraum eingeräumt 

werden darf. Denn die Wirksamkeit eines Rechtsbehelfs bezieht sich auf die 

umfassende gerichtliche Überprüfung der normativ vorgegebenen Grenzen be-

hördlichen Handelns. 

Die vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim herangezogenen strukturellen Er-

wägungen stehen einer Ermessensregelung ebenfalls nicht zwingend entge-

gen. Der Umstand, dass es sich bei der Ausweisung nach § 53 Abs. 1 

AufenthG inzwischen um eine gebundene Entscheidung mit einer tatbestands-

bezogenen Abwägung handelt, zwingt den Gesetzgeber von Verfassungs we-

gen nicht zu einer Regelung, nach der dies auch in Bezug auf die Dauer der mit 

der Ausweisung verbundenen gesetzlichen Rechtsfolgen der Fall sein muss. 

Die Ausgestaltung der Ausweisung als gerichtlich voll überprüfbare Abwä-

gungsentscheidung ist auf das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel zurückzuführen, 

eine "Beschleunigung des Verfahrens und schnellere Rechtssicherheit" zu er-

reichen (BT-Drs. 18/4097 S. 49 f.). Gleichzeitig wollte der Gesetzgeber, dass 

über die Dauer der Sperrfrist von der zuständigen Behörde nach pflichtgemä-

ßem Ermessen zu entscheiden ist (BT-Drs. 18/4097 S. 36). Dieser gesetzgebe-

rischen Entscheidung stehen auch die vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim 

herangezogenen verfassungs- und menschenrechtlichen Vorgaben nicht ent-

gegen. Die Befristung der gesetzlichen Wirkungen einer Ausweisung wirkt sich 

zwar mit Blick auf Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 GG sowie Art. 8 EMRK auf die Ver-

hältnismäßigkeit der Aufenthaltsbeendigung aus (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14. Februar 2012 - 1 C 7.11 - BVerwGE 142, 29 Rn. 33 m.w.N. aus der Recht-

sprechung des EGMR). Die Verhältnismäßigkeit der Aufenthaltsbeendigung 

kann aber nicht nur durch eine gebundene Befristungsentscheidung sicherge-
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stellt werden. Denn auch bei einer Ermessensentscheidung ist die Frage der 

Verhältnismäßigkeit (auf der Rechtsfolgenseite) zu beachten.

Das Erfordernis einer Ermessensentscheidung ändert auch nichts am behördli-

chen Prüfprogramm. Die Ausländerbehörde muss bei der allein unter präven-

tiven Gesichtspunkten festzusetzenden Frist das Gewicht des Ausweisungsinte-

resses und den mit der Ausweisung verfolgten Zweck berücksichtigen. Hierzu 

bedarf es in einem ersten Schritt der prognostischen Einschätzung im Einzelfall, 

wie lange das Verhalten des Betroffenen, das seiner Ausweisung zugrunde 

liegt, das öffentliche Interesse an der Gefahrenabwehr zu tragen vermag. Die 

auf diese Weise an der Erreichung des Ausweisungszwecks ermittelte Höchst-

frist muss von der Behörde in einem zweiten Schritt an höherrangigem Recht, 

d.h. verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen (Art. 2 Abs. 1, Art. 6 GG), so-

wie unions- und konventionsrechtlich den Vorgaben aus Art. 7 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union vom 12. Dezember 2007 (BGBl. 2008 II

S. 1165) und Art. 8 EMRK gemessen und ggf. relativiert werden (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 10. Juli 2012 - 1 C 19.11 - BVerwGE 143, 277 Rn. 42). Über dieses 

normative Korrektiv lassen sich auch bei einer Ermessensentscheidung die ein-

schneidenden Folgen des Einreise- und Aufenthaltsverbots für die persönliche 

Lebensführung des Betroffenen begrenzen. Dabei sind von der Ausländerbe-

hörde nicht nur die nach § 55 Abs. 1 und 2 AufenthG schutzwürdigen Bleibein-

teressen des Ausländers in den Blick zu nehmen, sondern bedarf es nach 

Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf der Grundlage der Um-

stände des Einzelfalls einer umfassenden Abwägung der betroffenen Belange. 

Da für die gerichtliche Überprüfung der Befristungsentscheidung - wie oben 

dargelegt - auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen 

Verhandlung oder Entscheidung des Tatsachengerichts abzustellen ist, trifft die 

Ausländerbehörde auch während des gerichtlichen Verfahrens - wie nach altem 

Recht bei der Ermessensausweisung (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. November 

2007 - 1 C 45.06 - BVerwGE 130, 20 Rn. 20 m.w.N.) - eine Pflicht zur ständigen 

verfahrensbegleitenden Kontrolle der Rechtmäßigkeit ihrer Befristungsent-

scheidung und ggf. zur Ergänzung ihrer Ermessenserwägungen.
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Die behördliche Befristungsentscheidung unterliegt auch als Ermessensent-

scheidung über § 114 Abs. 1 Satz 1 VwGO einer wirksamen gerichtlichen Kon-

trolle. Zutreffend weist das Berufungsgericht darauf hin, dass bei der Ermes-

sensausübung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für die Behörde eine ge-

setzliche Ermessensgrenze darstellt, ein Verstoß dagegen zu einer Ermes-

sensüberschreitung führt und der gerichtlichen Überprüfung nach § 114 Abs. 1

Satz 1 VwGO unterliegt. Nichts anderes gilt in Bezug auf unionsrechtlich zu be-

achtende Vorgaben. Die Entscheidung des Gesetzgebers, der Ausländerbehör-

de bei der Bestimmung der Frist einen gewissen Spielraum einzuräumen, führt 

daher im Ergebnis nicht zu einer Verschlechterung der Rechtsstellung des Be-

troffenen, da die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens von dem im Ein-

zelfall zulässigen Höchstmaß der Frist nicht zu Lasten des Ausländers abwei-

chen darf. Die Einhaltung dieser Obergrenze unterliegt der vollen gerichtlichen 

Kontrolle.

Bei einer Ermessensentscheidung obliegt die konkrete Festsetzung der Dauer 

der Frist grundsätzlich der Ausländerbehörde. Setzt sie ermessensfehlerhaft 

eine zu lange Frist fest, ist diese Entscheidung im gerichtlichen Verfahren auf-

zuheben und die Behörde zur Neubescheidung zu verpflichten. Dabei kann das 

Gericht in den Entscheidungsgründen eine sich aus dem Verhältnismäßigkeits-

grundsatz ergebende absolute Obergrenze für die Dauer der Frist festlegen. 

Verpflichtet sind die Gerichte hierzu aber nicht. Allerdings dürfte bei einem hin-

reichend geklärten Sachverhalt eine grobe Eingrenzung des zulässigen Rah-

mens der Ausländerbehörde eine sachgerechte Ermessensausübung regelmä-

ßig erheblich erleichtern.

Die von der Behörde bei einer Neubescheidung zu beachtenden gerichtlichen 

Vorgaben können auch den Kläger (materiell) beschweren, denn die in einem 

rechtskräftigen Bescheidungsurteil (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO) verbindlich zum 

Ausdruck gebrachte Rechtsauffassung des Gerichts wirkt sich auf die Rechts-

kraft im Sinne des § 121 VwGO aus. Folglich beschwert ein stattgebendes Be-

scheidungsurteil nicht allein die Behörde, sondern auch den Kläger, wenn sich 

die vom Gericht als verbindlich erklärte Rechtsauffassung nicht mit der des Klä-

gers deckt und für ihn ungünstiger ist, so dass bei der erneuten Bescheidung 
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auf ihrer Grundlage mit einem ungünstigeren Ergebnis zu rechnen ist als bei 

Anwendung der vom Kläger für richtig gehaltenen Rechtsansicht. Auf Grund der 

in § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO angeordneten Bindung an die einem Beschei-

dungsurteil zugrunde liegende Rechtsauffassung führt ein Rechtsmittel gegen 

ein solches Urteil auch dann zu einer anderen Entscheidung, wenn sich die 

Rechtsauffassung, die bei der Neubescheidung maßgebend sein soll, als unzu-

treffend erweist. In diesem Fall hat das Rechtsmittelgericht das angefochtene 

Urteil aufzuheben und ggf. selbst ein Bescheidungsurteil zu erlassen, in dem es 

seine eigene bei der Neubescheidung zu beachtende Rechtsauffassung zum 

Ausdruck bringt (vgl. BVerwG, Urteile vom 27. Januar 1995 - 8 C 8.93 -

Buchholz 310 § 121 VwGO Nr. 70 = juris Rn. 13 und vom 18. Juli 2013 - 5 C 

8.12 - BVerwGE 147, 216 Rn. 15 f., jeweils m.w.N.). 

In Anwendung dieser Grundsätze ist das Berufungsurteil nicht zu beanstanden. 

Da die Entscheidung über die Länge des Einreise- und Aufenthaltsverbots im 

Ermessen der Ausländerbehörde liegt, hat der Kläger einen gerichtlich durch-

setzbaren Anspruch auf die von ihm begehrte Verpflichtung des Beklagten zur 

Festsetzung einer Frist von unter vier Jahren nur im Falle einer entsprechenden 

Ermessensverdichtung zu seinen Gunsten. Hierfür ist auf der Grundlage der 

vom Kläger nicht angegriffenen tatrichterlichen Feststellungen des Berufungs-

gerichts nichts ersichtlich. § 11 Abs. 3 Satz 2 AufenthG bestimmt lediglich, unter 

welchen Voraussetzungen die Frist fünf Jahre überschreiten darf. Dies steht 

hier nicht (mehr) im Streit, nachdem das Berufungsgericht festgestellt hat, dass 

diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

gebietet unter den gegebenen Umständen nicht die Festsetzung einer Frist von 

unter vier Jahren. Auch ansonsten weisen die vom Berufungsgericht seinem 

Bescheidungsausspruch zugrunde gelegten Erwägungen keine Rechtsfehler zu 

Lasten des Klägers auf. Das Berufungsgericht hat den Beklagten zur Neube-

scheidung verpflichtet, weil es der Auffassung war, dass die zusammen mit der 

Ausweisung festgesetzte Dauer des Einreise- und Aufenthaltsverbots von sie-

ben Jahren zu lang und damit ermessensfehlerhaft ist. In diesem Zusammen-

hang hat es der Behörde keine über die gesetzliche Grenze des § 11 Abs. 3 

Satz 2 AufenthG hinausgehende, der revisionsgerichtlichen Rechtskontrolle 

unterliegende Obergrenze verbindlich vorgegeben, sondern lediglich ange-
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merkt, dass eine Frist von mehr als vier Jahren nach den Umständen des Falls

kaum vertretbar sein dürfte. Ob die vom Beklagten inzwischen - in Umsetzung 

der gerichtlichen Verpflichtung zur Neubescheidung - mit Bescheid vom 

24. November 2016 verfügte Befristung auf vier Jahre ermessensfehlerfrei er-

gangen ist, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.

VRiBVerwG Prof. Dr. Berlit Prof. Dr. Dörig Fricke
ist wegen Urlaubs verhindert
zu unterschreiben.
Prof. Dr. Dörig

Dr. Rudolph Dr. Wittkopp

B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstands wird für das Revisionsverfahren auf 5 000 €

festgesetzt (§ 47 Abs. 1 i.V.m. § 52 Abs. 2 GKG).

Prof. Dr. Dörig     Fricke Dr. Wittkopp
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